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Sirenentest 2024 
 

Am Mittwoch, 7. Februar 2024, findet, wie jedes Jahr, von 13.30 - 14.00 Uhr in der 
ganzen Schweiz – also auch in unserer Gemeinde - die Kontrolle der Alarmsirenen 
statt. Dabei sind keine Verhaltens- oder Schutzmassnahmen zu ergreifen. Es handelt 
sich um den einzigen Probealarm in diesem Jahr. Bei der Sirenenkontrolle wird die 
Funktionstüchtigkeit unserer stationären Sirene getestet, mit der unsere Einwohnerin-
nen und Einwohner bei Katastrophen- und Notlagen oder im Falle eines bewaffneten 
Konfliktes alarmiert werden. Geprüft wird das Zeichen "Allgemeiner Alarm", ein regel-
mässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer.  
 

Der Sirenenalarm wird auch dieses Jahr wiederum durch zwei verschiedene Stellen 
ausgelöst, d. h. der Alarm erfolgt mehrmals. 
 

Der Sirenentest dient neben der technischen Funktionskontrolle der Sireneninfrastruk-
tur auch der Information und Sensibilisierung der Bevölkerung bezüglich Verhaltens 
bei einem Sirenenalarm. Der Gemeinderat und die Zivilschutzorganisation bitten die 
Bevölkerung unserer Gemeinde um Verständnis für die mit der Sirenenkontrolle ver-
bundenen Unannehmlichkeiten. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verhalten im Ernstfall  
(Bitte in Telefon-Nähe aufbewahren) 
 

Allgemeiner Zivilschutz-Alarm 
 
Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der angekündigten Sirenenkon-
trolle ertönt, bedeutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In die-
sem Fall sind die Einwohner aufgefordert, Radio zu hören (SRF oder Radio Argovia), 
die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu informieren. Weitere 
Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie auf Seite 680 und 681 im Teletext sowie im 
Internet unter www.sirenentest.ch. 
 

Weitere wichtige Informationen 

Informieren Sie sich auch über ALERTSWISS und laden Sie die App auf Ihr Smart-
phone. www.alert.swiss  
 

Notfalltreffpunkte (NTP)  

In jeder Aargauer Gemeinde sind Notfalltreffpunkte vorhanden, an denen Sie z.B. bei 
einem länger andauernden Ausfall von Strom und Telefonie, aber auch Evakuierun-
gen, Unterstützung erhalten können. 
In unserer Gemeinde Mägenwil befindet sich der Notfalltreffpunkt auf dem Vor-
platz des Gemeindehauses, Schulweg 3. 
 
Unter www.notfalltreffpunkt.ch finden Sie mehr Informationen. 
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Schutzplatz-Zuweisung 
 
Der jährliche Sirenen-Probealarm wirft in der Bevölkerung jeweils Fragen zur Schutzplatz-Zuwei-
sung auf. Nachstehend informieren wir Sie über die wichtigsten Punkte: 
 
Plötzliches Ereignis 
Werden durch einen Grossbrand, Unwetter, Kernkraftwerkunfall etc. Schutzplätze benötigt, wer-
den die grossen Unterkünfte in Schulen und Zivilschutzanlagen geöffnet. Dort besteht die Mög-
lichkeit, die Bevölkerung durch den Zivilschutz zu betreuen. Zudem versucht man, Personen even-
tuell in entfernteren Gebieten bei Verwandten und Freunden unterzubringen. 
 
Kriegerisches Ereignis 
Zeichnet sich ein bewaffneter Konflikt ab, wird vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz eine kon-
krete Zuweisungsplanung angeordnet. Dabei wird jeder Person ein bestimmter Schutzplatz zuge-
wiesen. 
 
 

Im Notfall gut geschützt – Kaliumiodid-Tabletten 
 
In der Schweiz erhalten alle Einwohnerinnen und Einwohner, die im Umkreis von 50 km um die 
Schweizer Kernkraftwerke, dazu gehört auch Mägenwil, wohnen, kostenlos eine Packung Kaliumi-
odid-Tabletten als Vorsichtsmassnahme. Diese Tabletten verhindern im Falle eines schweren 
Kernkraftwerk-Zwischenfalls mit Austritt von radioaktiven Stoffen die Anreicherung von Jod in der 
Schilddrüse. 
 
Die Bezugsscheine für den kostenlosen Bezug der Kaliumiodid-Tabletten in der Apotheke oder 
Drogerie werden jeweils durch die Einwohnerkontrolle bei der persönlichen Anmeldung oder Ge-
burt eines Kindes abgegeben.  
Falls Sie infolge Zuzugs per E-Umzug noch keinen Bezugsschein erhalten haben, können Sie, 
sich bei der Einwohnerkontrolle Tel. 062 889 89 39 / einwohnerkontrolle@maegenwil.ch melden 
oder die Bezugsscheine persönlich auf der Gemeindeverwaltung abholen. 
 

Grundsätzlich gilt: Radio hören und den Anweisungen der Behörden folgen! 
 
 
Abfallentsorgung 
 
Bitte beachten Sie, dass wir zukünftig auf die zusätzliche Erinnerung an die Papier-/Kartonsamm-
lungen im Mitteilungsblatt und auf der Gemeindewebsite verzichten. Ebenso wird keine separate 
Publikation der Verschiebedaten mehr erfolgen. Konsultieren Sie für die Sammeldaten bitte den 
anfangs Jahr allen Haushalten zugestellten Abfallkalender. Dieser ist jederzeit auch auf der Ge-
meindewebsite unter der Rubrik Versorgung/Entsorgung → Abfallentsorgung abrufbar. 
Die Papier-/Kartonsammlungen werden neu ca. 1 Woche vor der Sammlung an den Dorfeingangs-
tafeln angeschlagen. 
 
Die Erinnerungen für die Anmeldung zu den Astabfuhren werden sobald die neue Gemeindeweb-
site Online ist nur noch auf der Website aufgeschaltet (Anmeldung zum Newsletter möglich).  

mailto:einwohnerkontrolle@maegenwil.ch


   
 

 

Feuerungskontrolle an Öl- und Gasfeuerungen Messperiode 2024 
 

Gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) sind die Gemeinden verpflichtet, alle zwei Jahre (Gashei-
zungen alle 4 Jahre) amtliche Kontrollen an den Feuerungsanlagen durchzuführen. Gemäss kan-
tonaler Vorgabe gilt das Kalenderjahr als Messperiode. Das heisst, dass in der Zeit vom 1. Januar 
2024 bis 31. Dezember 2024 sämtliche Öl- und Gasfeuerungen gemessen werden müssen. Für 
die Ausführung kann zwischen zwei Varianten gewählt werden: 
 
Variante 1: 
Messung durch die amtliche Feuerungskontrollstelle für Ölfeuerungen: 
 
Ölfeuerungen 
Schnyder Kaminfeger GmbH, Reusshaldeweg 9, 5608 Stetten, Tel. 056 496 12 12 
 

• Messungen Ölheizungen, 1-stufig bis kW 70 Fr.   85.50 exkl. 8,1 % MwSt. 

• Messungen Ölheizungen, 2-stufig ab kW 70 Fr.   97.10 exkl. 8,1 % MwSt. 
 
Barzahlungsrabatt von Fr. 10.00 
 
Gasfeuerungen 
IBB Energie AG, Gaswerkstrasse 5, 5200 Brugg, Tel. 056 460 28 00 
 

• Messungen Gasheizungen Kleinanlagen bis kW 70 Fr.   75.00 exkl. 8,1 % MwSt. 

• Messungen Gasheizungen Grossanlagen ab 71 – 1000 kW Fr. 115.00 exkl. 8,1 % MwSt. 
 
 
Variante 2: 
Messung durch das Servicegewerbe 
Voraussetzung: Der beauftragte Servicemonteur muss in der kantonalen Zulas-
sungsliste für berechtigte Feuerungskontrolleure aufgeführt sein.  
Den Link zu den berechtigten Feuerungskontrolleuren für den Kanton Aargau fin-
den Sie auf unserer Website www.maegenwil.ch (Rubriken Verwaltung / Bauver-
waltung). 
 
Erledigte Kontrollrapporte sind innert 20 Tagen, jedoch bis spätestens 31. Dezember 2024, 
mit einer Vignette versehen, an die beauftragte Stelle – Kurt Schnyder, Stetten (Ölfeuerun-
gen), bzw. IBB Energie AG, Brugg (Gasfeuerungen), - zuzustellen. Messungen, welche bis 
zum 31. Dezember 2024 nicht durchgeführt sind, werden kostenpflichtig Kurt Schnyder oder die 
IBB Energie AG nachgemessen. 
 
Fragen im Zusammenhang mit der Feuerungskontrolle beantworten Ihnen für Ölfeuerungen Herr 
Kurt Schnyder, Kaminfeger (056 496 12 12), oder für Gasfeuerungen, Frau Vanessa Liardet und 
Herr Dominik Muff der IBB Energie AG (056 460 28 20). 

  

http://www.maegenwil.ch/


   
 

 

Informationen zur Steuererklärung 2023 / Prov. Steuerrechnung 2024 
 

Versand Steuererklärung 2023 
In den letzten Tagen wurde allen Steuerpflichtigen die Steuererklärung (StE) 2023 
zugestellt. Mithilfe des Programms EasyTax2023 geht das Ausfüllen einfacher. Das 
Programm kann im Internet ab sofort unter www.ag.ch/steuern heruntergeladen wer-
den. 
 
Die Steuererklärung muss für unselbständig Erwerbende sowie Rentnerinnen und Rentner bis am 
31. März 2024 und für selbständig Erwerbende bis 30. Juni 2024 eingereicht werden. Allfällige 
Fragen beantwortet die Abteilung Steuern, Telefon 062 889 89 59. 
 
Zusätzliche Informationen zum Einreichen der Steuererklärung 
Fristerstreckungen bis am 30.06.2024 für die Abgabe der Steuererklärung 2023 werden normaler-
weise ohne Rückmeldung genehmigt. 
 
Sie helfen dem Steueramt, wenn Sie die Steuererklärung nach Möglichkeit einseitig bedruckt und 
ohne Büroklammern, Bostitch sowie Mäppchen oder Ordner einreichen. Vielen Dank. 
 
Online übermittelte Steuererklärungen müssen nicht mehr unterschrieben werden. 
 
Mahngebühren im Veranlagungsverfahren 
Seit der Inkraftsetzung der Steuergesetzrevision per 1. Januar 2019 werden Gebühren (1. Mah-
nung: Fr. 35.00, 2. Mahnung Fr. 50.00) für Mahnungen für nicht rechtzeitig eingereichte Steuerer-
klärungen erhoben. 
 
Keine Mahngebühren werden bei Fristerstreckungen zur Einreichung der Steuererklärung er-
hoben. Ersuchen Sie daher, falls Sie die Einreichefrist nicht einhalten können, rechtzeitig bei der 
Abteilung Steuern (Tel. 062 889 89 59, E-Mail steueramt@maegenwil.ch oder übers Internet) um 
eine Fristerstreckung. Ebenfalls nicht gebührenpflichtig sind Mahnungen für Aktenergänzungen. 
 
Fristerstreckungen übers Internet 
Unter www.ag.ch/steuern oder über unsere Website www.maegenwil.ch (Online-
Schalter, Rubrik Steuern) können Fristerstreckungen zur Abgabe der StE auch übers 
Internet beantragt werden. Zur Sicherheit und Identifikation wird bei der Kantonsseite 
der persönliche 'Code' benötigt. Dieser ist auf Seite 1 der Steuererklärung am linken 
Rand aufgedruckt.  
 
Für Jugendliche: Info über Steuern 
Unter www.steuern-easy.ch wurde eine Website mit wertvollen Informationen und vie-
len Tipps zum Thema Steuern aufgeschaltet. Der Inhalt richtet sich im Besonderen an 
Jugendliche und junge Steuerpflichtige. Reinklicken lohnt sich! 
 
 
 
 

  

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern/natuerliche-personen/steuererklaerung-easytax/fristerstreckung
mailto:steueramt@maegenwil.ch
https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern/natuerliche-personen/steuererklaerung-easytax/fristerstreckung
http://www.maegenwil.ch/
http://www.steuern-easy.ch/


   
 

 

Zinsregelung für die Einkommens- und Vermögenssteuern 
Jede Zahlung vor dem Fälligkeitstermin 31. Oktober wird mit einem Zins honoriert. Zudem wird 
auch für Zahlungen ein Vergütungszins gutgeschrieben, die den definitiven Rechnungsbetrag 
übersteigen. Offensichtlich übersetzte Einzahlungen werden jedoch zurückerstattet. 
 
Für das Jahr 2024 beträgt der Vergütungs-Zinssatz 0,75 %. Vergütungszinsen für Vorauszahlun-
gen sind steuerfrei. Der Verzugszins beträgt 5,0 %. 
 
Weitere Informationen zur Verzinsung der Steuern finden sich unter 
www.ag.ch/steuern. 
 
Rückerstattung zu viel bezahlter Steuern 
Zu viel bezahlte Steuern werden, wenn möglich, direkt auf ein Konto zurück bezahlt. Zu diesem 
Zweck werden bei allen Steuerpflichtigen die Kontoangaben erhoben. Wenn bereits ein Bank- oder 
Postkonto zur Rückerstattung der Verrechnungssteuer bekannt ist, wird dieses als Vorschlag bei 
der neuen Steuererklärung aufgeführt. Es kann im EasyTax oder in der StE bestätigt oder geändert 
werden. Sobald eine Kontoverbindung bekannt ist, fällt das bisherige Verfahren mit dem violetten 
Auszahlungscheck (ASR) weg. 
Das betreffende Konto wird auch für die Rückerstattung zu viel bezahlter direkter Bundessteuern 
verwendet. 
 
Anpassung der provisorischen Steuerrechnungen 
Aufgrund der Entwicklung im abgelaufenen Jahr 2023 werden die provisorischen Rechnungen 
2024 generell um 2 % erhöht. Der Gemeindesteuerfuss für Mägenwil wurde für das Jahr 2024 
unverändert auf 113 % belassen. 
 
Die weiteren Steuerfüsse für 2024: Staatssteuer 112 % (wie bisher), Kirchensteuer römisch-katho-
lisch 22 % (wie bisher), reformiert 20 % (wie bisher), und christ-katholisch 20 % (wie bisher). 
 
 
 

AEW Energie AG - Ausrüstung der Gemeinde Mägenwil mit Smart Metern 
 
Die Gemeinde Mägenwil wird mit Smart Metern ausgerüstet. Die neue Technologie ermöglicht eine 
automatisierte Erfassung und Verarbeitung der Stromverbrauchsdaten. Dadurch entfallen die Ab-
lesungen vor Ort. Auf die Konditionen hat dies keinen Einfluss. 
Die neue Stromversorgungsverordnung (StromVV) des Bundes vom 2. November 2017, die ge-
mäss der Energiestrategie 2050 überarbeitet wurde, verlangt, dass bis ins Jahr 2027 80 Prozent 
der bisherigen konventionellen Stromzähler durch kommunikationsfähige Modelle, sogenannte 
Smart Meter, ersetzt werden. 
 
Dir Stromzufuhr muss für diese Arbeiten bei jedem Kunden kurzzeitig unterbrochen werden. Jeder 
Kunde wird einzeln durch den beauftragten Unternehmer Leutwyler Elektro AG aus Lupfig benach-
richtigt, entweder persönlich oder mittels Ausschaltkarte. 
 
Die Arbeiten sind kostenlos und beginnen ab Ende Februar 2024 und dauern voraussichtlich bis 
Ende 4. Quartal 2024. 
 
Zukünftig werden Sie nur noch Quartals-Abrechnungen erhalten, die Ihren genauen Verbrauch 
aufzeigen. Die herkömmlichen Akontorechnungen entfallen. 
 
Fragen und Antworten zum Thema Smart Meter finden Sie unter www.aew.ch/smartmeter. 

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dfr/steuern/natuerliche-personen/bezahlen-der-steuern/kantons-und-gemeindesteuern
http://www.aew.ch/smartmeter


   
 

 

 
 
 
 
 
 

Kassier*in (Ehrenamt) gesucht! 
 
Hast Du ein Zahlenflair, bringst buchhalterische Grundkenntnisse mit und möchtest 

Dich in Mägenwil engagieren? Nebst dem Führen der Vereinsbuchhaltung bezahlst Du 

monatlich die Löhne unserer Spielgruppenleiterinnen und rechnest Ende Jahr die So-

zialabgaben für alle unsere Mitarbeiterinnen ab. 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? Melde dich sehr gerne für weitere Infos bei 

 
Jeannine Krähenbühl 
Präsidentin EVM 
079/579 24 61 
praesidentin@elternverein-maegenwil.ch 
 
 
 

Veranstaltungskalender März 2024 

Tag Datum Veranstalter Art Anlass / Ort 

Fr 01. Ref. Kirche Mellingen Ö Treffpunkt International 
09.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

Fr 01. Ref. + Kath. Kirchgemeinden aus 
dem Pastoralraum 

Ö Ökum. Weltgebetstag 
19.30 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

Fr 01. Verein Steinbruch Mägenwil V Generalversammlung 
19.30 Uhr, Steinbruch Eckwil 

Sa 02. Ref. Kirche Mellingen Ö Kindernachmittag 
13.00 Uhr, Ref. Kirche Mellingen 

Sa 02. Kath. Kirchgemeinde Ö Gottesdienst mit Segen für die Kranken 
17.00 Uhr, Loretokapelle Mägenwil 

So 03. Ref. und Kath. Kirchgemeinde Ö Ökum. Suppentag Tägerig 
10.30 Uhr, Kath. Kirche Tägerig 

Mi 06. Frauenriege Mägenwil V Generalversammlung 
Restaurant Bären, Mägenwil 

Mi 06. Bibliothek Mellingen 
Bibliothek Niederwil / Frauenge-
meinschaft Niederwil 

Ö Lesung mit Petra Ivanov 
Bibliothek Mellingen 

Do 07. Seniorinnen und Senioren Ö Seniorenessen 
12.30 Uhr, Restaurant Brauerei, Mägenwil 

Do 07. Elternverein Mägenwil V Generalversammlung 
19.00 - 22.00 Uhr, Schulanlage, Musikzimmer EG 

Do 07. Naturfreunde Maiengrün Ö Monatshöck 
19.30 Uhr, Naturfreundehaus (Ortsbürgerhaus) 

Fr 08. Ref. Kirche Mellingen Ö Treffpunkt International 
09.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

mailto:praesidentin@elternverein-maegenwil.ch


   
 

 

Tag Datum Veranstalter Art Anlass / Ort 

Sa 09. Jubla Woma Ö Geländespiel «El Clasico» 

Sa 09. Naturfreunde Maiengrün V Schneeschuhtour Wildenberg 

Sa/So 09./10. Musikverein Mägenwil-Wohlen-
schwil 

V Skiweekend 
in den Bergen 

Sa 09. Sportverein V Trainingstag 
Doppelturnhalle Mägenwil 

So 10. Ref. Kirche Mellingen Ö Gottesdienst 
10.00 Uhr, Ref. Kirche Mellingen 

Di 12. Bibliothek Mellingen Ö Bilderbuchstunde für Kinder 
16.00 - 17.00 Uhr, Bibliothek Mellingen 

Fr 15. Ref. Kirche Mellingen Ö Treffpunkt International 
09.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

Fr 15. Ref. Kirche Mellingen Ö ChurchClub Mellingen 
18.30 - 22.00 Uhr, Jugendraum im Ref. Kirchge-
meindehaus, Mellingen 

Sa/So 16./17. STV Mägenwil / Geräteriege Ö SaltOpen 
Doppelturnhalle Mägenwil 

Sa 16. Musikschule Mellingen Ö Instrumentenvorstellung 
10.00 - 12.00 Uhr, Schulanlage Bahnhofstrasse, 
Mellingen 

So 17. Ref. und Kath. Kirchgemeinde Ö Ökum. Suppentag Wohlenschwil 
10.30 Uhr, Pfarrkirche Wohlenschwil 
Halle blau 

So 17. Ref. und Kath. Kirchgemeinde Ö Ökum. Suppentag Mellingen 
10.30 Uhr, Pfarrkirche Mellingen 

Mi 20. Bibliothek Mellingen Ö Versli und Sprüchli für Kinder 
10.00 - 10.30 Uhr, Bibliothek Mellingen 

Do 21. Senioren Wandergruppe Ö Wanderung 
Nach Ansage 

Do 21. Ref. Kirche Mellingen Ö Seniorennachmittag 
14.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

Fr 22. Ref. Kirche Mellingen Ö Treffpunkt International 
09.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

Sa 23. Jubla Woma V Palmbinden 
Pfarrkirche Wohlenschwil 

Sa/So 23./24. STV Mägenwil V Trainingsweekend 

Sa 23. Verein Steinbruch Mägenwil Ö Arbeitstag 
8.30 - 12.00 Uhr, Steinbruch Eckwil 

So 24. Naturfreunde Maiengrün Ö Vögel entdecken im Wasserschloss 
siehe Programm 

So 24. Ref. Kirche Mellingen Ö Gottesdienst 
10.00 Uhr, Ref. Kirche Mellingen 

So 24. Kath. Kirchgemeinde Ö Palmsonntagsgottesdienst 
10.00 Uhr, Pfarrkirche Wohlenschwil 

So 24. Ref. Kirche Mellingen Ö peptalk! 
18.30 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus 

  



   
 

 

Tag Datum Veranstalter Art Anlass / Ort 

     

Do 28. Bibliothek Mellingen Ö e-book Sprechstunde 
17.30 - 18.30 Uhr, Bibliothek Mellingen 

Do 28. Jugendriege V Ostereierfärben 
18.00 Uhr, 

Do 28. Kath. Kirchgemeinden aus dem 
Pastoralraum 

Ö Gottesdienst Hoher Donnerstag 
19.30 Uhr, Pfarrkirche Mellingen 

Fr 29. Ref. Kirche Mellingen Ö Karfreitagsgottesdienst 
10.00 Uhr, Ref. Kirche Mellingen 

Fr 29. Kath. Kirchgemeinde Ö Karfreitagsgottesdienst 
15.00 Uhr, Pfarrkirche Wohlenschwil 

Sa 30. Naturfreunde Maiengrün Ö Wanderung Flüeli-Ranft 

Sa 30. Verein Steinbruch Mägenwil Ö Ostereiersuche 
14.00 - 17.00 Uhr, Steinbruch Eckwil 

Sa 30. Kath. Kirchgemeinde Ö Osternachtsfeier 
21.00 Uhr, Pfarrkirche Wohlenschwil 

Sa 30. Verein Steinbruch Mägenwil Ö Arbeitstag 
8.30 - 12.00 Uhr, Steinbruch Eckwil 

Sa 30. Ostereier Verkauf Ö Jugendriege 
9.00 - 13.00 Uhr, Volg Mägenwil 

So 31. Kath. Kirchgemeinde Ö Ostergottesdienst 
08.00 Uhr, Loretokapelle Mägenwil 

So 31. Ref. Kirche Mellingen Ö Ostersonntagsgottesdienst 
10.00 Uhr, Ref. Kirche Mellingen 

So 31. Kath. Kirchgemeinde Ö Ostergottesdienst 
10.00 Uhr, Pfarrkirche Wohlenschwil 

 


